
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/12/18 95/12/0223
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1996

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §16 Abs8;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):95/12/0221 E 22. Jänner 1997

Rechtssatz

Unter Teilnahme iSd § 16 Abs 8 GehG ist nur eine Gestaltungsmöglichkeiten umfassende Teilhabe wie etwa als

Einladender oder Eingeladen zu verstehen.
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